
 

Antrag Nr.: 61 / 2025-28 

Antragsteller: KFA Mittelthüringen 

Ordnung: Rechts- und Verfahrensordnung 

Datum: 30.03.2026 

Antrag: Änderung RuVO § 34 Gebühren 

 § 34 Gebühren 

 

(1) Die Gebühren betragen für Verfahren vor den Sportgerichten der Kreisfußbal-

lausschüsse bei Entscheidungen 

im Einzelrichterverfahren bezüglich Nachwuchsspielbetrieb  15,00 € 

im Einzelrichterverfahren       20,00 € 

entsprechend § 19 RuVO       20,00 € 

nach mündlicher Verhandlung     75,00 100,00 € 

über die Wiederaufnahme von Verfahren    75,00 100,00 € 

 

(2) Die Gebühren betragen für Verfahren vor dem Sportgericht des Thüringer 

Fußball-Verbandes Entscheidungen 

im Einzelrichterverfahren bezüglich Nachwuchsspielbetrieb  15,00 € 

im Einzelrichterverfahren       20,00 € 

entsprechend § 19 RuVO       20,00 € 

nach mündlicher Verhandlung      125,00 € 

über die Wiederaufnahme von Verfahren     125,00 € 

 

[Abs. 3 bis 5 bleiben unverändert] 

Begründung: Es gibt keine Erklärung, warum Einzelrichterverfahren unterschiedlichen Aufwand 

haben in unterschiedlichen Altersklassen, daher ist die Differierung zu streichen 

(jeweils Zeile 1). 

Die Kosten in mündlichen Verfahren decken aktuell NICHT die Kosten des Ver-

fahrens und sollten dem jeweiligen Verursacher per Pauschale oder wie vor 2025 

nach den anfallenden Kosten berechnet werden, hier der Antrag für die Erhöhung 

der Pauschalen (1) Zeilen 4 und 5. 

Inkrafttreten: Die Änderungen treten mit Beschluss des Vorstandes zum 01.07.2026 in Kraft. 

 

Der Vorstand hat die Ordnungsänderung am 11.05.2026 beschlossen.


